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RS OGH 1995/9/19 10ObS139/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1995

Norm

stmkEinstV §1

stmkPGG §4 Abs5

Rechtssatz

Wurden durch die EinstV für eine bestimmte Betreuungsverrichtung Pauschalwerte nicht festgelegt, so ist der

tatsächlich notwendige Zeitaufwand im Einzelfall zu ermitteln und in Anschlag zu bringen.

Entscheidungstexte

10 ObS 139/95
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